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(4) Eine Steuerumgebung (§10) ist nur dann als Steuer
hinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der Steuer
einnahmen oder die Erzielung der ungerechtfertigten 
Steuervorteile dadurch bewirkt wird, daß der Täter vor
sätzlich Pflichten verletzt, die ihm im Interesse der Er
mittlung einer Steuerpflicht obliegen.

(5) Steuerhinterziehung kann auch hinsichtlich sol
cher Waren begangen werden, deren Einfuhr, Ausfuhr 
oder Durchfuhr verboten ist.

§ 897

(1) Der Versuch der Steuerhinterziehung ist strafbar.
(2) Die für die vollendete Tat angedrohte Strafe gilt 

auch für den Versuch.
(3) Wer in dem Bewußtsein, daß infolge seines Ver

haltens eine Verkürzung von Einnahmen an Vermögens
steuer oder Realsteuer eintreten kann, es unternimmt, 
die mit der Wertermittlung befaßten Behörden irrezu
führen, wird bestraft, wie wenn er den Versuch einer 
Steuerhinterziehung begangen hätte.

§ 398

Die Strafe für die Tat gilt auch für eine Beihilfe oder 
Begünstigung, die jemand seines Vorteils wegen begeht.

§399

Wenn wegen Steuerhinterziehung auf eine Geldstrafe 
von mehr als fünfhundert D-Mark oder neben Geld
strafe auf Gefängnis erkannt wird, kann im Straferkennt
nis (Urteil, Strafbescheid, Niederschrift über eine Unter
werfungsverhandlung) angeordnet werden, daß die Be
strafung auf Kosten des Verurteilten bekanntzumachen 
ist.


